
6 7

widerlegt in seiner Presseerklärung vom 28.5.22 die Behauptung 
einer ausreichenden Entlastung, indem er feststellt, dass „ ein El-
ternteil 15 Kinder erziehen müsste, um damit eine „Standardrente“ 
zu begründen.“ 

Bei der Gesetzlichen Krankenversicherung stützt sich das Gericht 
auf die falsche Behauptung, dass Eltern gegenüber Kinderlosen 
angeblich einen Vorteil daraus ziehen, dass ihre Kinder beitrags-
frei mitversichert sind. Aber die beitragsfreie Mitversicherung 
kommt den Kindern zugute, deshalb kann sie nicht den Eltern als 
Vorteil angerechnet werden. Da ausnahmslos alle Menschen als 
Kinder eine beitragsfreie Krankenversorgung erhalten, kann den 
Menschen mit Kindern daraus kein Vorteil und den kinderlosen 
Menschen kein Nachteil erwachsen. Damit entbehrt die Behaup-
tung eines Vorteils für die Familien mit Kindern jeder Grundlage. 
Diese ebenso einfache wie zwingende Überlegung habe ich in 
der für das Gericht verfassten Stellungnahme, die ich im Auftrag 
des Verbands kinderreicher Familien erstellte, deutlich hervor-
gehoben. Das Gericht hat diesen Punkt gleichwohl übergangen 
und sich einer fachlichen Auseinandersetzung entzogen, indem 
es bei diesem Prozess die gebotene mündliche Verhandlung erst 
gar nicht zuließ (s. H. Birg, Demographische und familienspezi�-
sche Funktionsbedingungen des Sozialen Sicherungssystems in 
Deutschland, Stellungnahme für das BVG im Auftrag des Verbands 
kinderreicher Familien, Berlin, 24.4.2020, S. 21). 

Das Bundesverfassungsgericht hat ein skandalöses Fehlurteil 
gefällt und sein früheres, wegweisendes Urteil aus dem Jahr 

2001, in dem der „generative Beitrag“ in Form der Erziehung von 
Kindern als den künftigen Beitragszahlern gewürdigt wurde, 
übergangen und missachtet. Wenn die Renten-, Kranken- und 
P�egeversicherung verfassungsfest reformiert würde, wäre auch 
die entscheidende Ursache der demographischen Abwärtsbewe-
gung behoben und die Geburtenrate würde wieder ansteigen, mit 
allen positiven wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturel-
len Auswirkungen. Deutschland wäre dann auch nicht mehr auf 
Dauer darauf angewiesen, in anderen Ländern geborene Arbeits-
kräfte zu Lasten von deren Wirtschaft ins Land zu holen, was ja auf 
einen ausbeuterischen, demographisch bedingten Kolonialismus 
hinausläuft.

Damit dieses Land von seinen Richtern nicht zugrunde gerichtet 
wird, bleibt jetzt nur der Weg der Aufklärung in Gesellschaft und 
Politik. Dafür ist es erforderlich, die vielen Familienvereine und 
-verbände in einem schlagkräftigen Dachverband zusammenzu-
fassen, so wie es beispielsweise in der Versicherungswirtschaft 
geschah, die einen „Gesamtverband der deutschen Versicherungs-
wirtschaft“ als Instrument der Interessenvertretung mit Sitz in 
Berlin gründete.

D ie drei Zweige unseres Sozialen Sicherungssystems, die Ren-
ten-, Kranken- und P�egeversicherung, bilden das Rückgrat 

unseres sozialen Rechtsstaats. Ernsthafte Zweifel an deren Verfas-
sungsmäßigkeit waren selten – bis das Bundesverfassungsgericht 
in seinem Urteil von 2001 die Gesetzliche P�egeversicherung als 
verfassungswidrig erklärte. In den folgenden zwanzig Jahren blieb 
zwar das Echo dieser Aufsehen erregenden Entscheidung stets 
unüberhörbar, aber das Urteil wurde von der Politik nie angemes-
sen umgesetzt. 

In einem mit Spannung erwarteten Prozess wurde das Thema 
jetzt neu verhandelt. Am 25.5.22 verkündete das Gericht seine 
Entscheidung. Das Urteil über die Gesetzliche P�egeversicherung 
von 2001 wurde bestätigt: Die Gesetzliche P�egeversicherung ist 
verfassungswidrig. Neue Reformen sind erforderlich. 

In diesem Prozess wurden erstmals auch die Gesetzliche Renten- 
und Krankenversicherung auf ihre Verfassungsmäßigkeit über-
prüft. Auch diese beiden Versicherungen beruhen ebenso wie die 
Gesetzliche P�egeversicherung auf dem Umlageverfahren, das 
durch die zunehmende Zahl älterer Menschen und die schrump-
fende Zahl der nachwachsenden Beitragszahler zu wachsenden 
De�ziten führt. Hinzu kommt, dass kinderlos bleibende Menschen 
in allen drei Versicherungen in verfassungswidriger Weise „privile-
giert“ werden, weil diese nur die monetären, aber nicht die in dem 
Urteil von 2001 so genannten „generativen“ Beiträge in der Form 
der Erziehung von Kindern als den künftigen Beitragszahlern 
leisten. 

D ie Feststellung einer grundgesetzwidrigen „Privilegierung“ der 
kinderlosen Menschen wurde seinerzeit als ein Meilenstein 

in der höchstrichterlichen Rechtsprechung betrachtet. Umso 
erstaunlicher ist, dass dieses richtungweisende Urteil in der aktu-
ellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts keinen Nie-
derschlag fand. Das Gericht stellte zwar auch bei der Renten- und 
Krankenversicherung eine Benachteiligung der Familien infolge 
ihrer höheren �nanziellen Belastung durch Kinder fest, glaubte 
aber, dass dieser Nachteil durch bestimmte Leistungen zugunsten 
der Familien mit Kindern ausreichend kompensiert werde. Des-
halb wurden die Gesetzliche Renten- und Krankenversicherung als 
verfassungskonform bestätigt und kein Reformbedarf festgestellt; 
nur bei der gesetzlichen P�egeversicherung wurde eine Reform 
verlangt, weil es dort keine ausreichende Kompensation gibt.  

Bei der Begründung der Verfassungsmäßigkeit der Gesetzlichen 
Rentenversicherung stützt sich das Urteil auf die falsche Be-
hauptung, dass Familien mit Kindern beispielsweise durch die 
Anerkennung von Erziehungszeiten bei der Rentenberechnung in 
ausreichendem Maße begünstigt werden, so dass die Benachtei-
ligung gegenüber kinderlosen Menschen kompensiert und eine 
Privilegierung vermieden wird. Der Verband Familienarbeit e.V. 
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